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1693 Juni 26 . /16· A
SCHREIBEN VON [DEN KREISAUSSCHREIBENDEN FUERSTEN DES SCHWAEBI-

SCHEN KREISES, DEM] BISCHOF VON KONSTANZ, MARQUARD RU¬
DOLF [RODT VON BUSSMANNSHAUSEN] , HERR DER REICHENAU UND
VON OEHNINGEN, SOWIE DEM HERZOG VON WUERTTEMBERG, EBER¬
HARD IV . LUDWIG, HERZOG VON TECK, GRAF VON MONTBELIARD
UND HERR VON HEIDENHEIM, AN DIE XIII ORTE

EA VI 2 , 477 e 1

"Wir haben der Herren Schreiben Under dem 29 May, so Sie an Uns den Bisehoff

Zu Costantz mit weithrer Jnsaription Zu handen eines Lobt . Schwäbischen Crais,

undt widerumb absonderlich an uns den Hertzogen Zu Württemberg wegen des von

Fürsten undt Ständen des Schwäbischen Crais der ietzigen sehr truckhendten

Kriegsläuffe [ - Pfälzischer Erbfolgekrieg : Frankreich kämpfte dabei insbeson¬

dere gegen das Römische Reich - ] halber mit wüssen Jhrer Kay . May . [L e o-

p o l d I . ] angelegten Jrrpost von [Bürgermeister und Rat von ] Zürich [als Vor-
2

ort der eidg . Orte ] aus abgelassen , Jedes Orths wohl erhalten , und nach dem

härbringen bey dem fürstl . Crais Ausschreibambt mit einander daraus communi-

cirt . Können darauff gesambte Lobl . Eydtgn [ oscha ] fft auch wohl versicheren,

das Wir unsers Orths keine gelegenheit wurden aus handen gehen lassen , die

gute Nachpahrschafft , so respective Zwüschen Unserem Hoch Stifft undt Hertzog-
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thumb an Einem : undt denen . . . 13 Orthen . . . andemtheils bis dahero under-

halten worden , auch fürthers Zu cultiviren ; die weilen aber in Unser handt

nicht stehet , von dem Jänigen etwas Zu alteriren , so ein gantzer Lobl . Crois,

undt darinnen eingesässene Fürsten undt Stände , denen Reychs constitutionibus,

undt Jhrer befuegsamme gemäss geachtet , Zu mahlen keiner darvon an der Erb¬

verein , undt Zohls tractat en , so Zynischen dem . . . Ertzhaus [Habsburg - ]

Oesterreich undt der Lobl . Eydtgno [ scha ] fft ehemahlen errichtet , undt etwa

noch vor kurtzen Jahren , etwas participirt , sonderen darinnen Jure Statutuum

proprio , Undt Zwahr Zu einer solchen Zeit verfahren , da man Zu denen obligend-

ten Kriegslasten Millionen weis Zu concurriren , und die paar mitell darzu we¬

der under sich selbsten , noch auch auf Credit bey denen benachbahrten Neutra¬

len Orthen so völlig als nöthig nicht mehr aufzubringen gewusst , also das Zu

disen und anderen extraordinari medijs man allerdings necessitirt worden , an

sich selbsten aber ein weniges ist , undt meistentheils nur privatos wegen Jh-

res darunder lauffendten particular Jnteresse betrifft , undt au ff keine per-

petuitet , sondern allein so lang dise Kriegstroublen dauren möchten , angesehen,

Fürsten undt Stände , auch anderen benachbahrten Ohrten , da Sie in solchen Ca-

lamiteten wären , dergleichen nicht missgönnen wurden , undt iede Provinz , wie

es sich in Specie bey dem verwirrten Müntzwäsen erzeigt , in dergleichen fählen

nach Jhrer Convenienz verfähret . So wüssen wir nicht , wan auch schon bey einer

könfftigen allgemeinen Craisversamblung [=- tage ] , wie wir es Zu befehlen nicht

ermanglen werden , der herren Schreiben reproducirt wirdt , was sich ohne alte¬

ration des gantzen wercks , als welches nicht auf die Lobl . Eydtgno [ scha ] fft

allein angesehen , hierunder vor eine dispensation Zu promittiren . Undt er-

suechen dahero die herren fründt . gönstig undt nachpahrlich , dise extraordi¬

nari Zeit undt Reychsbekhandten Uebellstandt Zu consideriren , undt weilen es

in andere weg Zu keiner consequenz khommen soll , nicht nur das annotirte Zu

Engen , sondern auch das könfftige in ohnbesehwehrte richtigkeit bringen zu

lassen . "

1 ) Vorliegendes Schreiben wurde an der Jahrrechnung zu Baden 1693 , an der
Beat Kaspar  Zurlauben Stadt und Amt Zug als Tagsatzungsgesandter
vertrat , vorgetragen , s . EA VI 2 , 476 (Nr . 259 ) .

2 ) vgl . ebenda , 472 (Nr . 256 ) sowie 474 a

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 74/65 , wohl von der Kanzlei der Grafschaft
Baden für Beat Kaspar Zurlauben angefertigt.
AH 74 , 214 - 215 - Blatt 215 r  leer
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